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Satzung für eine Veränderungssperre im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
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Hellingsbüschchen
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Zuständige/r Dezernent/in Rauer, Jürgen

Finanzielle Auswirkungen JA X NEIN

Im Haushaltsplan vorgesehen JA NEIN
Teilergebnisplan Teilfinanzplan Investitionsmaßnahme
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Kontengruppe
Betrag
einmalige Erträge Aufwendungen laufende Erträge Aufwendungen
Insgesamt Insgesamt
Beteiligter Dritter Beteiligter Dritter
Anteil Stadt Kleve Anteil Stadt Kleve



1. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 14 Abs. 1 und § 16 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der derzeit gültigen Fassung, die Satzung für eine Veränderungssperre im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 1-296-0 für den Bereich Lindenallee/ Bresserbergstraße/ 
Stadionstraße/ Hellingsbüschchen zu beschließen. 



2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Der vorgeschlagene Geltungsbereich der Veränderungssperre orientiert sich an dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs Nr. 1-296-0 für den Bereich Lindenallee/ 
Bresserbergstraße/ Stadionstraße/ Hellingsbüschchen. Für diesen Bereich liegt der 
Verwaltung die Planung eines Vorhabens vor, welches den Zielen des Bebauungsplans nicht 
entspricht. 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen. 
So sind auf der nordöstlich des Gustav-Hoffmann-Stadions gelegenen Freifläche 
überbaubare Flächen ausgewiesen, um hier innerhalb eines bebauten Bereiches eine 
Wohnverdichtung zu ermöglichen. Dies ist aus stadtplanerischer Sicht gewünscht und 
entspricht gemäß den Zielen des Stadtentwicklungskonzepts einer Nachverdichtung und 
einem ressourcenschonendem Umgang mit Siedlungsflächen. Ferner wird das Ziel verfolgt, 
die bestehende Wohnbebauung im Geltungsbereich städtebaulich zu ordnen. Zur 
Erschließung der nordöstlich des Gustav-Hoffmann-Stadions gelegenen Freifläche wird eine 
Durchgangsstraße von der Straße Hellingsbüschchen bis zur Straße Lindenallee festgesetzt. 
Sollte diese Durchwegung nicht realisiert werden können, ist die Erschließung durch die 
Errichtung eines provisorischen Wendehammers vorzusehen.  

Um weiterhin dieses und andere Vorhaben, die die Durchführung der durch den aufgestellten 
Bebauungsplan beabsichtigten Planung unmöglich machen oder wesentlich erschweren 
würden, nicht zulassen zu müssen, ist der Erlass einer Veränderungssperre gemäß § 14 
BauGB für das Plangebiet notwendig. 
Die Vorschriften über Ausnahmen von der Veränderungssperre sind so gefasst, dass 
Vorhaben, welche die Planungsziele nicht gefährden, auch weiterhin zugelassen werden 
können. 

Die Veränderungssperre tritt gemäß § 17 BauGB nach Ablauf von 2 Jahren außer Kraft, 
wobei auf die Zweijahresfrist der seit der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs 
abgelaufene Zeitraum anzurechnen ist. Für den Fall, dass nach Ablauf der Zweijahresfrist 
der Bebauungsplan noch nicht in Kraft getreten ist, kann die Veränderungssperre um ein 
weiteres Jahr verlängert werden.

Kleve, den 27.04.2018

(Northing)




